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Vorwort  
 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2017/2018 von der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
in Frankfurt am Main als Dissertation angenommen. Die Arbeit befindet 
sich auf dem Stand vom November 2019. 

 
Ziel der Arbeit ist es juristische Lösungswege aufzuzeigen, um das Gewalt-
potential zwischen den Religionen aufzulösen, wenn diese beanspruchen, 
die einzig wahre Religion zu sein. Dieser Anspruch führt insbesondere ge-
genüber religiösen Minderheiten zu Spannungen und gewaltsamen Konflik-
ten. Im Iran ist das Gewalt- bzw. Machtpotential der Zwölferschiiten in Be-
zug auf religiöse Minderheiten aktuell besonders stark ausgeprägt. Diese 
Arbeit zeigt, dass die im Iran verfassungsrechtlich garantierten Personalsta-
tuten („ahvāl-e šakhsīye“) den offiziell anerkannten religiösen Minderhei-
ten (Zoroastrier, Juden und Christen) durchaus Rechte hinsichtlich ihrer 
persönlichen Angelegenheiten gewähren. Die Personalstatuten liegen ge-
genwärtig nur in persischer Sprache vor und werden in dieser Arbeit erst-
malig rechtlich verglichen und bewertet. Ergebnis dieser Analyse ist, dass 
es trotz dieser Statuten zu Maßnahmen kommt, die vor allem den völker-
rechtlichen Schutz dieser religiösen Minderheiten nach Art. 27 IPbpR be-
einträchtigen.   
 
Die Arbeit behandelt zudem den Schutz religiöser Minderheiten im Völker-
recht, die Rechtsstellung religiöser Minderheiten im islamischen Recht und 
ausführlich die Rechtstellung religiöser Minderheiten im Iran (u.a. Sunni-
ten, Sufi-Orden, Ahl-e Haq-Orden, Aleviten, Zaiditen, Ismailiten, Zoroast-
rier, Juden, Christen, Bahai, Mandäer und Yeziden). Die Untersuchung bie-
tet weiterhin Lösungen zur Behebung der Probleme der religiösen Minder-
heiten an und leistet einen Beitrag für eine zukünftige Harmonisierung zwi-
schen iranischem Recht und Völkerrecht.  
 
Ein ganz besonderer Dank gilt Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann. Für seine 
Unterstützung während der Arbeit und für die Erstellung des Erstgutachtens 
danke ich ihm herzlich. Prof. Dr. Diana zu Hohenlohe bin ich für die Er-
stellung des Zweitgutachtens und PD Dr. Mathias Hong für den Vorsitz in 
der Prüfungskommission zu Dank verpflichtet. Ferner danke ich Dr. Ramin 
S. Moschtaghi, dem Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, PD Dr. Nadjm 
Yassari, der Referentin des Max-Planck-Institutes, und allen iranischen 
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Freunden und Bekannten für wertvolle Hinweise und Literaturempfehlun-
gen.  
 
Schließlich danke ich ganz besonders meinen Eltern, meiner Mutter Azam 
Akbari und meinem Vater Dr. Mir Saleh Hosseini. Insbesondere meine 
Mutter hat mich bei der Literatursuche und Übersetzungen in Bezug auf die 
Personalstatuten wesentlich unterstützt. Ihr möchte ich außerdem vom gan-
zen Herzen für die bedingungslose Unterstützung während meines Studi-
ums danken, ohne sie wäre mein Studium und diese Arbeit nicht möglich 
gewesen. Auch bei meinem Ehemann Dr. Thomas Gerassimos Riedel, bei 
Prof. Dr. Eberhard und Julia Riedel sowie bei Dr. Martin Riedel bedanke 
ich mich sehr für die Durchsicht der Arbeit und die hilfreichen Anregungen 
während der Entstehung der Dissertation.  

 
 
 

Berlin, im Mai 2020                                                                   Sevil Hosseini  
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„Eine  Zivilisation soll danach beurteilt werden, wie sie ihre Minderheiten behandelt“ 

Mahatma Ghandi1 

____________________ 
1  Mahatma Gandhi, indischer Widerstandskämpfer und Pazifist, vgl. unter: 

http://akzente.giz.de/de/artikel/vom-wert-des-anderen (Stand: 12.04.2018).  
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A. Einführung 

I. Bedeutung des Schutzes von religiösen Minderheiten in der Islamischen 
Republik Iran 

Mit Gründung der Vereinten Nationen (UN) im Jahr 1945, denen der Iran 
als Gründungsmitglied am 24. Oktober 1945 beitrat, entstand ein neues 
Zeitalter des Minderheitenschutzes. Obwohl in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 (AEMR) noch keine speziel-
len Bestimmungen zum Schutz von Minderheiten enthalten waren, entwi-
ckelte sich das religiöse Minderheitenrecht vor allem durch den Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 (IPbpR). Dieser 
völkerrechtliche Vertrag gewährleistet erstmals auf internationaler Ebene in 
Art. 27 IPbpR einen speziellen Schutz für die Angehörigen von religiösen 
Minderheiten und wurde vom Iran im Jahr 1975 ratifiziert.2 Auch nach über 
fünfzig Jahren ist Art. 27 IPbpR der „cornerstone of international minority 
rights law” und ist „still the only global treaty law on minorities”.3  

Wichtiges Hilfsmittel zur Interpretation des Art. 27 IPbpR und für viele 
minderheitenrechtliche Vorschriften ist die Deklaration über die Rechte von 
Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser und sprachlicher Min-
derheiten aus dem Jahr 1992.4 Diese Deklaration über Minderheitenrechte 
wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 18. De-
zember 19925 „by consensus“6 verabschiedet und gilt bis heute als die „only 

____________________ 
2  Das damalige Kaiserreich Iran hat den Internationalen Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte vom 19. Dezember 1966 (in Kraft getreten am 23. März 1976) 
am 04. April 1968 unterzeichnet und am 24. Juni 1975 ratifiziert, UNTS Vol. 999, 
S. 171ff., BGBl. 1973 II, S. 1534ff.  

3  Ulrike Barten, Art. 27 ICCPR: A First Point of Reference, in: Caruso, Ugo / Hof-
mann, Rainer, The United Nations Declaration on Minorities: An Academic Ac-
count on the Occasion of Its 20th Anniversary (1992-2012), 2015, S. 46.  

4  Nachdem Francesco Capotorti, als Spezialbeauftragter der Vereinten Nationen im 
Jahr 1978 einen umfassenden Bericht über die Rechte der Minderheiten vorlegte, 
unterbreitete Jugoslawien der UN-Menschenrechtskommission im darauf folgen-
den Jahr einen Entwurf für die Erstellung einer Erklärung zu den Minderheiten-
rechten. Es dauerte jedoch es bis zum Jahr 1992, bevor eine solche Erklärung tat-
sächlich erlassen wurde.  

5  Siehe: UN Doc. E/CN. 4/1992/84 (UN-Resolution 47/135 vom 18. December 
1992).  

6  Alan Philipps, Historical Background on the Declaration, in: Caruso, Ugo / Hof-
mann, Rainer, The United Nations Declaration on Minorities: An Academic Ac-
count on the Occasion of Its 20th Anniversary (1992-2012), 2015, S. 10.  
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UN human rights instrument devoted solely to minorities”.7 Ihre Bedeutung 
besteht vor allem darin, dass sie als völkerrechtlicher Text, der nach dem 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 ver-
abschiedet wurde, auch zur Interpretation des Art. 27 IPbpR dient. Die De-
klaration verpflichtet die Staaten die Existenz von religiösen Minderheiten 
zu schützen und Bedingungen zu schaffen, die die Förderung ihrer Identität 
begünstigen (Art.1).8 Auch wird durch Art. 2 gewährleistet, dass religiöse 
Minderheiten ihre in diesem Artikel genannten Rechte frei und ohne Ein-
mischung ausüben sollen. Zudem werden die Staaten zum aktiven Minder-
heitenschutz aufgefordert. Denn der Wortlaut des Artikels 2 formuliert die 
negative Formel des Art. 27 IPbpR positiv um9 und geht damit über den 
Wortlaut des Art. 27 IPbpR hinaus, indem hier der Begriff „have the right“ 
anstelle von „shall not be denied the right“ verwendet wird.10  

In Art. 4 dieser Deklaration wird allerdings der religiöse Minderheiten-
schutz wieder stark eingeschränkt. Denn für alle Staaten, die der UN-Reso-
lution „by consensus“ zugestimmt haben, zu denen auch der Iran gehört, 
wird die Möglichkeit eröffnet, vom Ergreifen solcher Maßnahmen abzuse-
hen, die als nicht notwendig betrachtet werden.11 Im Übrigen werden in 
dieser Deklaration zum Schutz der territorialen und politischen Einheit der 
Mitgliedsstaaten vom Grundsatz her Individuen als Angehörige von religi-
ösen Minderheiten und nicht religiöse Minderheitengruppen als Kollektiv 
geschützt. Zur Umsetzung der Deklaration wurde in 2007 das Forum für 
Minderheitenfragen geschaffen, welches die bisherige Arbeitsgruppe zu 
den Minderheiten ersetzt und die Herausforderungen im Rahmen der Um-
setzung untersucht und bewertet.12  

____________________ 
7  Ugo Caruso / Rainer Hofmann, Introduction and Acknowledgements, in: Caruso, 

Ugo / Hofmann, Rainer, The United Nations Declaration on Minorities: An Aca-
demic Account on the Occasion of Its 20th Anniversary (1992-2012), 2015, S. 
XVIIff.  

8  Der Text lautet in Art. 1 wie folgt: (1) States shall protect the existence and the 
national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within 
their respective territories and shall encourage conditions for the promotion of 
that identity. (2) States shall adopt appropriate legislative and other measures to 
achieve those ends. 

9  Sarah Pritchard, Der völkerrechtliche Minderheitenschutz: historische und neuere 
Entwicklungen, 2001, S. 231.  

10  Siehe hierzu unter: Erster Teil, B. I. 2. b) dieser Arbeit.  
11  Siehe hierzu unter: Erster Teil, B. I. 2. b) dieser Arbeit.  
12  Graham Fox, The United Nations Forum on Minority Issues and its Role in Pro-

moting the UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Eth-
nic, Religious and Linguistic Minorities, in: Caruso, Ugo / Hofmann, Rainer, The 
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Der Iran hat sich verpflichtet, diesen völkerrechtlichen Verpflichtungen 
zum Schutz der nationalen, religiösen Minderheiten ohne Vorbehalt nach-
zukommen. Hierdurch hat der Iran die Bestimmungen des religiösen Min-
derheitenrechts der UN vollumfänglich und rechtsverbindlich anerkannt. 
Zudem hat der Iran mit Art. 30 des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes (ÜRK) im Jahr 1989 dem Recht von Kindern als Angehörige einer 
religiösen Minderheit unter Vorbehalt zugestimmt.13 Der Schutz von reli-
giösen Minderheiten kann im Iran damit als bedeutsam eingestuft werden. 
Damit sollte der Iran gewährleisten, dass Nachteile, die Angehörige der im 
Iran lebenden religiösen Minderheiten erleiden, entfallen, soweit diese nicht 
als notwendig angesehen werden. Mangels eines effektiven Rechts-
schutzsystems zur Durchsetzung des UN-Minderheitenschutzrechts aller-
dings bleibt, soweit es im Bereich der Rechtsstellungen religiöser Minder-
heiten im Iran zu Rechtsverletzungen der UN-Bestimmungen kommt, heut-
zutage nur die Möglichkeit den Iran über das Berichtssystem der UN auf-
zufordern, hiervon Abstand zu nehmen.  

Neben dem Schutzrecht für religiöse Angehörige nach dem Minderhei-
tenschutzrecht der UN ist der Iran zudem verpflichtet, die Rechtsstellung 
der im Iran lebenden religiösen Minderheiten nach nationalem Recht zu ge-
währleisten. Dieses richtet sich jedoch nach den islamischen Wertvorstel-
lungen der ğafari Rechtsschule und bleibt somit nicht ohne Kollision zum 
religiösen Minderheitenrecht nach völkerrechtlichem Standard. 

II. Gegenstand der Untersuchung 

Gegenstand der Untersuchung sind Rechtsprobleme des Schutzes von im 
Iran lebenden Minderheiten im Spannungsfeld zwischen Völkerrecht, isla-
mischem Recht und dem Recht der Islamischen Republik Iran.  

In der Einleitung wird zunächst die Bedeutung des Schutzes von religiö-
sen Minderheiten in der Islamischen Republik Iran dargestellt. Daraufhin 
werden im Ersten Teil dieser Arbeit die Minderheitenschutzregelungen vor 
dem Ersten Weltkrieg, zwischen den Weltkriegen und nach dem Zweiten 
Weltkrieg untersucht. Anschließend wird unter Bezugnahme auf Art. 27 IP-
bpR die Definition des Minderheitenbegriffs nach Völkerrecht bestimmt, 
bevor der Schutzbereich des Art. 27 IPbpR durch die Methodik der Rechts-
auslegung untersucht wird. Nach Darstellung der Allgemeinen Erklärung 
____________________ 

United Nations Declaration on Minorities: An Academic Account on the Occasion 
of Its 20th Anniversary (1992-2012), 2015, S. 87ff.  

13  Siehe hierzu unter: Dritter Teil, B. III. 1. c) dieser Arbeit.  
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der Menschenrechte von 1948, der Deklaration über Minderheitenrechte 
von 1992 und den islamischen Menschenrechtserklärungen von 1981, 1990, 
1994 und 2008 werden abschließend in einem Rechtsvergleich die Konflikt-
potentiale zwischen westlichen und islamischen Menschenrechtserklärun-
gen bewertet. In diesem Zusammenhang wird zur Problematik der Scharia 
und der Menschenrechte Stellung genommen. 

Anschließend (Teil II) werden die Grundbegriffe, Rechtsquellen und 
Rechtsschulen des islamischen Rechts untersucht, bevor durch Rechtsaus-
legung das Minderheitenrecht nach der Scharia untersucht und zu den Vor-
gaben eines moderaten islamischen Rechts Stellung genommen wird. Als 
religiöse Minderheiten werden nur die Buchreligionen (Juden, Christen, Sa-
bier und Zoroastrier) anerkannt, während für Angehörige anderer Religi-
onsgruppen („harbīe“) grundsätzlich nur die Möglichkeit der Annahme des 
Islams, der Emigration oder der Tod bleibt. Für Angehörige von Religions-
gruppen, wie u.a. die Bahai, die freiwillig vom Islam zu einer neuen Reli-
gion übergetreten sind, scheidet zudem die Möglichkeit eines Sicherheits-
vertrages („amān“) aus. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass es nach 
islamischem Recht wesentliche Abgrenzungen zwischen Sunniten und 
Schiiten im Rahmen der Rechtsfindung und Rechtsauslegung gibt. Diese 
beruhen auf unterschiedlichen Rechtsschulen und führen zu unterschiedli-
chen Bewertungen im Hinblick auf die Reformmöglichkeiten hin zu einem 
moderaten religiösen Minderheitenrecht. 

Vor diesem Hintergund werden im Hauptteil (Teil III) die im Iran leben-
den Angehörigen von religiösen Minderheiten unter die Tatbestandsmerk-
male des Minderheitenbegriffs nach Völkerrecht subsumiert, um anschlie-
ßend anhand dieser vökerrechtlichen Einordnung den Rechtsstatus untersu-
chen zu können. Vor dieser abschließenden Untersuchung ist ein besseres 
Verständnis über das iranische Recht wichtig. Daher wird zunächst die Ent-
wicklungsgeschichte des iranischen Rechtssystems vom vorislamischen 
Zeitalter bis zur Gegenwart dargestellt, bevor das Rangverhältnis zwischen 
dem islamischen Recht der ğafari Rechtsschule und dem Völkerrecht be-
stimmt und das hieraus resultierende Spannungsfeld zwischen beiden 
Rechtsgebieten aufgezeigt wird. Anschließend werden die Rechtsfolgen 
von als unzulässig erachteten Generalvorbehalten in völkerrechtlichen Ver-
trägen herausgearbeitet und diese Rechtsproblematik in einer Stellung-
nahme behandelt. Weiterhin werden zudem die Begriffe und das Rechtsver-
hältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen nach iranischem Recht ab-
gegrenzt und in Bezug auf das iranische Zivil- und Strafrecht verglichen.  

Mit diesem Rechtsverständnis erfolgt daraufhin die Untersuchung über 
die Rechtsstellung der religiösen Minderheiten nach Völkerrecht im 
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Einzelnen. Diese Untersuchung besteht in der verfassungsrechtlichen Ein-
ordnung, einem Rechtsvergleich der Personalstatuten mit dem iranischen 
Recht und einer rechtlichen Bewertung zur Stellung der religiösen Minder-
heiten nach iranischem Recht und nach Völkerrecht. Die Besonderheit des 
Rechtsvergleichs liegt darin, dass die Personalstatuten („ahvāl-e šakhsīye“) 
der religiösen Minderheiten nach iranischem Recht gegenwärtig nur in per-
sischer Sprache vorliegen und hiermit vom Grundsatz her erstmalig recht-
lich verglichen und bewertet werden. Zwar konnte teilweise auf die Samm-
lung des internationalen Ehe- und Kindschaftsrecht von Bergmann/Fe-
rid/Henrich im Länderbericht Iran aus dem Jahr 2002 zurückgegriffen wer-
den. Da diese Sammlung inzwischen jedoch nicht mehr aktuell ist und die 
Personalstatuten hierin nur auszugsweise und unvollständig behandelt wer-
den, sind Grundlage dieser Arbeit überwiegend eigene Übersetzungen, die 
auf Gesetzes- bzw. Normsammlungen sowie Sekundärliteratur in persischer 
Sprache beruhen. Bei diesen Personalstatuten handelt es sich um (i) das Per-
sonalstatut der Zoroastrier (FamZaraSt), (ii) das Personalstatut der arme-
nisch-gregorianischen Christen (FamArmSt), (iii) das Personalstatut der as-
syrisch russisch-orthodoxen Christen (FamORSt), (iv) das Personalstatut 
der iranisch-römischen Katholiken (FamKathSt), (v) das Personalstatut der 
armenischen Katholiken (FamArmKathSt) und (vi) das Personalstatut der 
Protestanten (FamProSt).14 Normierte Personalstatuten der Sunniten und 
der iranischen Juden15 in persischer Sprache sind erst zukünftig beabsich-
tigt.16  

Nach dieser Untersuchung werden anschließend die Zugangsmöglichkei-
ten und Zugangsvoraussetzungen zu öffentlichen Ämtern für Angehörige 
der religiösen Minderheiten nach Völkerrecht rechtlich untersucht, bevor 
Lösungen zur Behebung der Probleme im religiösen Minderheitenrecht des 
Irans gesucht werden. Zusammenfassend wird in den Schlussfolgerungen 
der bestehende Schutz der im Iran lebenden religiösen Minderheiten aus 
dem Blickwinkel des iranischen Rechts und dem Völkerrecht dargestellt, 
um abschließend unilaterale und multilaterale Empfehlungen zur 

____________________ 
14  Siehe hierzu unter: Dritter Teil, D. I. 3. dieser Arbeit.  
15  Diese Ausführungen beruhen auf den Angaben der offiziellen jüdischen Gemeinde 

in Teheran; Internetseite der Vekalat Online, vgl. hierzu auch die Ausführungen 
unter der Webseite: http://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowLaws 
&LawID =15258 (Stand: 03.12.2016).  

16  Diese Ausführungen beruhen auf den Angaben der offiziellen jüdischen Gemeinde 
in Teheran; Internetseite der Vekalat Online, vgl. unter: http://www.vekalatonline 
.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID=15258 (Stand: 03.12.2016).  

http://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID
http://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID
http://www.vekalatonline/
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Harmonisierung des religiösen Minderheitenrechts zwischen iranischem 
Recht und Völkerrecht vorzustellen.  
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B. Problemstellung und Zielsetzung 

I. Rechtsstellung des Irans in der internationalen UN-Weltgemeinschaft  

Die Rolle und Rechtsstellung des Irans in der internationalen Weltgemein-
schaft der UN ist von besonderen Umständen geprägt. Bereits aus rechts-
historischer Sichtweise lassen sich kaum Vergleichsmöglichkeiten mit an-
deren Staaten finden. Ausgehend vom Perserreich unter Kurosh dem Gro-
ßen vor mehr als 2500 Jahren entwickelte sich eine Nation, die nach langen 
Zeiten der Fremdbestimmung durch Mongolen und Araber ihre zarathustri-
sche Religion zwar weitgehend verloren hat, sich ihre Identität jedoch be-
wahrte. Ohne als Kolonie der westlichen Mächte beherrscht zu werden,16 
wurden die politischen Wege des Irans dennoch bis zur Gründung der Isla-
mischen Republik des Iran im Jahr 1979 vor allem von Großbritannien und 
der USA wesentlich mitbestimmt. In dieser Zeit trat der Iran auch den Ver-
einten Nationen im Jahr 1945 bei und ratifizierte u.a. auch ohne Vorbehalt 
den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte im Jahr 
1975.  

Seit Gründung der Islamischen Republik ist der Iran zwar mit dem Über-
einkommen über die Rechte des Kindes (ÜRK) im Jahr 1989 und dem Über-
einkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) im 
Jahr 2006 weiteren völkerrechtlichen Verträgen beigetreten. In diesem Zu-
sammenhang haben die iranischen Regierungsvertreter jedoch in beiden 
Fällen einen ausdrücklichen Vorbehalt erhoben, der dem islamisch-irani-
schen Recht in Kollisionsfällen den Vorrang einräumt.17 Anderen Verträ-
gen wie dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK) von 1984 
oder dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau von 1979 ist die Islamische Republik nicht beigetreten, da 
diese in den gegenwärtigen Fassungen nicht mit islamischen Werten ver-
einbar sei.  

Aufgrund dieser Rechtshistorie ergeben sich Problemstellungen, die im 
Rahmen dieser Arbeit bezogen auf die Rechtsstellung religiöser 

____________________ 
16  Im Rahmen des Zweiten Weltkrieges allerdings wurde der Iran am 25. August 

1941 von britischen und sowjetischen Truppenverbänden besetzt, um Hitler, nach 
dessen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, den Zugang zu persischen 
Erdölvorkommen zu verwehren. In diesem Zusammenhang dankte Reza Shah 
Pahlavi zugunsten seines Sohnes Mohammad Reza ab und wurde ins Exil 
geschickt. Siehe hierzu unter: Dritter Teil, B. I. 4. dieser Arbeit. 

17  Siehe hierzu unter: Dritter Teil, B. III. 1. c) dieser Arbeit.  
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Minderheiten herausgearbeitet und dann Lösungsansätzen zugeführt wer-
den sollen. Zunächst stellt sich die Frage, welche Rolle dem westlich ge-
prägten Völkerrecht im islamisch-iranischen Rechtssystem zukommt und 
ob sich diese Rolle nach der Gründung der Islamischen Republik verändert 
hat. Auch ist zu untersuchen, welche Rechtsfolgen sich durch Generalvor-
behalte in völkerrechtlichen Verträgen ergeben und wie eine Harmonisie-
rung zwischen dem Völkerrecht und dem islamischen Recht der ğafari 
Rechtsschule aussehen kann.  

Die Beantwortung der Frage, ob die Einordnung der religiösen Minder-
heiten in dieser Untersuchung nach Völkerrecht oder islamisch-iranischen 
Recht zu erfolgen hat, ergibt sich aus dem eng umfassten Rechtsbegriff der 
islamisch-iranischen ğafari Rechtsschule. Denn hiernach sind nach Art. 13 
der iranischen Verfassung nur die Zoroastrier, Juden und Christen offiziell 
anerkannte religiöse Minderheiten. Da die Arbeit jedoch zum Ziel hat, die 
Rechtsstellung aller religiösen Minderheiten im Iran zu untersuchen, wäre 
eine Untersuchung ohne die Sunniten, die Sufis, die Anhänger des Ahl-e 
Haq-Ordens, die Aleviten, die Bahai, die Mandäer und die Yeziden nicht 
vollständig. Daher orientiert sich die Untersuchung nach dem Rechtsbegriff 
der religiösen Minderheiten nach Völkerrecht.  

Innerhalb der UN ist die Stellung des Iran von UN-Resolutionen beglei-
tet, die die Menschenrechtslage im Iran jährlich kritisiert.18 Insgesamt ist 
Iran einer der Staaten, die neben Nord-Korea und Myanmar am häufigsten 
kritisiert werden. Obwohl der Iran versucht, die Resolutionen, die mit ein-
facher Mehrheit zustande kommen, mit Hilfe von Mitgliedsstaaten mit mus-
limischer Mehrheitsbevölkerung bzw. von Mitgliedsstaaten mit ebenfalls 
kritisierter Menschenrechtslage zu unterbinden, gelingt dies nicht, da regel-
mäßig die Mehrheit bei den sonstigen Mitgliedstaaten liegt. Hierin zeigt 
sich die Konkurrenz innerhalb der UN, die zwischen muslimisch orientier-
ten Staaten und sonstigen Staaten besteht.  

Die UN-Resolutionen haben keinen bindenden Charakter und sehen ne-
ben einer Beschreibung der Menschenrechtslage vielmehr Forderungen und 
Empfehlungen vor. Menschenrechtsverletzungen, die dem Iran in diesen 
Resolutionen vorgeworfen werden, sind neben dem Auspeitschen und den 
Amputationen vor allem die große Anzahl der Hinrichtungen und die 

____________________ 
18  UN Generalversammlung, Situation of human rights in the Islamic Republic of 

Iran, Resolution / angenommen von der UN-Generalversammlung am 25. Febru-
ary 2016, A/RES/70/173, vgl. hierzu auch unter: http://www.refworld.org/ 
docid/56d7 e5e14.html (Stand 03.12.2016).  
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Festnahme und gewaltsame Unterdrückung von Frauen.19 Überdies wird re-
gelmäßig gefordert, dass Menschenrechtsverletzungen gegenüber Angehö-
rigen religiöser Minderheiten, wie gegenüber Christen, Juden, Sufis, Sun-
niten, Zoroastrier und Bahai, zu beenden seien.20 Diese UN-Feststellungen 
geben Anlass, die Rechtsstellung religiöser Minderheiten im Iran näher zu 
untersuchen. Ziel dieser Arbeit ist es daher, auch festzustellen, ob und wel-
che Rechtsverletzungen im Iran gegenüber Angehörigen von religiösen 
Minderheiten nach Völkerrecht und nach nationalem Recht begangen wer-
den.21  

II. Religiöses Selbstbestimmungsrecht in der Islamischen Republik Iran 

Das religiöse Selbstbestimmungsrecht, welches vom Selbstbestimmungs-
recht der Völker zu unterscheiden ist (Art. 1 IPbpR), bestimmt vom Grund-
satz, dass alle Religionsgesellschaften ihre Angelegenheiten selbst bestim-
men. Im Iran können nach Art. 12 und Art. 13 der iranischen Verfassung 
Sunniten und Zaiditen als muslimische Gruppierungen sowie Zoroastrier, 
Juden und Christen als offiziell anerkannte religiöse Minderheiten die reli-
giöse Bildung und Erziehung sowie ihre Personalstatutangelegenheiten 
(„ahvāl-e šakhsīye“) nach ihrer Rechtsschule bzw. Glaubensrichtung selbst 
regeln. Art. 13 der iranischen Verfassung beinhaltet für die offiziell aner-
kannten religiösen Minderheiten allerdings die Einschränkung, dass die 
Ausübung der religiösen Pflichten „im Rahmen des Gesetzes“22 zu erfolgen 
hat.  

____________________ 
19  UN Generalversammlung, Situation of human rights in the Islamic Republic of 

Iran, Resolution / angenommen von der UN-Generalversammlung am 25. Febru-
ary 2016, A/RES/70/173, vgl. auch unter: http://www.refworld.org/ 
docid/56d7e5e14. html (Stand 03.12.2016).  

20  UN Generalversammlung, Situation of human rights in the Islamic Republic of 
Iran, Rdnr. 14, Resolution / angenommen von der UN-Generalversammlung am 
25. February 2016, A/RES/70/173, vgl. auch unter: http://www.refworld.org/ 
docid/56d7 e5e14.html (Stand 03.12.2016).  

21  International Religious Freedom Report for 2015, Iran, S. 9. Hiernach sind unter 
Bezugnahme auf das Iran Human Rights Documentation Center zum Ende des 
Jahres 2015 zumindest 380 Angehörige von religiösen Gruppierungen in Haft, die 
wie folgt eingeordnet werden: ungefähr 250 Sunniten, 82 Bahais, 26 christliche 
Konvertiten, 16 Sufis, 10 Yarsanis oder Anhänger der Ahl-e Haqq, 3 sunnitische 
Konvertiten und 2 Zoroastrier. 

22  Yavuz Özoguz, Verfassung der Islamischen Republik Iran – Erläuterte Überset-
zung, 2007, Art. 13, S. 25. 
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Im Unterschied zum religiösen Selbstbestimmungsrecht der deutschen 
Verfassung gemäß Art. 140 GG, der sich auf Art. 137 Absatz 3 der Weima-
rer Reichsverfassung23 bezieht, bestehen die Schranken in der Anerkennung 
der islamisch geprägten Gesetze der ğafari Rechtsschule und nicht in den 
geltenden Gesetzen eines weitgehend säkularen Staates. Zudem gilt Art. 
137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung nicht nur für Kirchen, son-
dern für alle Religionsgemeinschaften. Damit sind in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht nur Religionsgemeinschaften geschützt, die als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts anerkannt sind, sondern auch privatrechtlich 
organisierte Gemeinschaften, ohne dass Religionen oder Konfessionen aus-
gegrenzt werden.  

Diese unterschiedliche Sichtweise zum religiösen Selbstbestimmungs-
recht zwischen dem Iran und der Bundesrepublik Deutschland zeigt, dass 
Konflikte und Problembereiche im Rahmen der Rechtsstellung religiöser 
Minderheiten im Iran nicht nur in der Verfassung begründet sind, sondern 
sich zudem tief im islamischen Staatsgefüge verankert haben. Denn sonsti-
gen Religionsgruppierungen wie den Sufis, den Anhänger des Ahl-e Haq-
Ordens, den Aleviten, den Bahai, den Mandäern und den Yeziden wird nach 
islamisch-iranischen Recht kein religiöses Selbstbestimmungsrecht zuge-
standen. Auch neuen Religionen wird eine Entwicklung ihrer Aktivitäten 
verwehrt. Überdies führt die Schrankenbestimmung des Art. 13 der irani-
schen Verfassung mit der Anerkennung der islamischen Werteordnung als 
absolutem Prüfungsmaßstab zu freiheitlichen Einschränkungen, die 
zwangsläufig Konfliktpotentiale nach sich ziehen. Ziel dieser Arbeit ist es 
insoweit, neben der Bestimmung der Konflikt- und Problemfelder auch ein 
Verständnis für das rechtshistorisch entwickelte religiöse Selbstbestim-
mungsrecht der Islamischen Republik Iran zu gewinnen, ohne eine objek-
tive Sichtweise zu verlassen. Daher erfolgt eine Bewertung vieler Konflikt-
potentiale sowohl nach iranischem Recht als auch nach Völkerrecht. Nur so 
ist es in den Schlussfolgerungen dieser Arbeit möglich, rechtlich konstruk-
tive Anregungen und Empfehlungen zu geben, die den religiösen Minder-
heiten zu einer Verbesserung ihrer Lebenssituation verhelfen kann. 
  

____________________ 
23  Art. 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung lautet: „Jede Religionsgesell-

schaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der 
Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwir-
kung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde”, vgl. unter: https://www.ge-
setze-im-internet.de/wrv/art_137.html (Stand: 03.12.2016). 
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Erster Teil: Schutz religiöser Minderheiten im Völkerrecht 

A. Entwicklungsgeschichte des Minderheitenschutzes  

I. Erste Minderheitenschutzregelungen zugunsten religiöser Minderheiten 
bis zum Ersten Weltkrieg 

1. Die Charta der Menschenrechte von Kurosh dem Großen (539 v.Chr.) 

Vor über 2500 Jahren gab der iranische König Kurosh im Jahr 539 v.Chr. 
seinem Reich, dessen Territorium weitaus größer war als das heutige West-
europa, eine Art Verfassung. Der Text zu diesem Dokument aus dem Jahre 
539 v.Chr. ist in Stein gemeißelt der Nachwelt erhalten und wird mit als 
erste Charta der Menschenrechte bezeichnet.24  

____________________ 
24  Dieses Dokument befindet sich heute im British Museum in London und wurde 

1971 von den Vereinten Nationen als „erste Charta der Menschenrechte“ gewür-
digt und in alle Sprachen übersetzt (vgl. hierzu: Piotr Michalowski, Historical 
Sources in Translation: The Ancient Near East, 2006, S. 426ff; James B. Pritchard, 
Ancient Near Eastern Texts, 1969, S. 315f; T.C. Mitchell, The Bible in the British 
Museum, 1988). Die deutsche Übersetzung dieses Dokuments lautet in Auszügen 
wie folgt: „Nun dass ich mit dem Segen von Ahura Mazda (Gott) die Königskrone 
von Iran, Babylon und den Ländern aus allen vier Himmelsrichtungen aufgesetzt 
habe, verkünde ich, dass solange ich am Leben bin, und Mazda mir die Macht 
gewährt, ich die Religion, Bräuche und Kultur der Länder, von denen ich der Kö-
nig bin, ehre und achte und nicht zulasse, dass meine Staatsführer und Menschen 
unter meiner Macht die Religion, Bräuche und Kultur meines Königreiches oder 
anderer Staaten verachten oder beleidigen. 

 Ich setze heute die Krone auf und schwöre bei Mazda, dass ich niemals meine 
Führung einem Land aufzwingen werde. Jedes Land ist frei zu entscheiden, ob es 
meine Führung möchte oder nicht, und wenn nicht, versichere ich, dass ich nie-
mals dies mit Krieg aufzwingen werde.  

 Solange ich der König von Iran, Babylon und den Ländern aus allen vier Him-
melsrichtungen bin, werde ich nicht zulassen, dass jemand einem anderen unrecht 
tut, und wenn jemandem unrecht geschieht, dann werde ich ihm sein Recht zurück-
geben und den Ungerechten bestrafen. 

 Solange ich der König bin, werde ich nicht zulassen, dass sich jemand ohne einen 
Gegenwert oder ohne Zufriedenheit oder Zustimmung des Besitzers sich sein Ei-
gentum aneignet. Solange ich am Leben bin, werde ich nicht zulassen, dass jemand 
einen Menschen zu einer Arbeit zwingt oder die Arbeit nicht gerecht vergütet. 
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Ziel dieser Charta der Menschenrechte war ähnlich wie die Menschen-
rechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948 ein friedliches und viel-
fältiges Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Glaubensgemein-
schaften. Dies zeigt, dass sich die Natur des Menschen seit damals nicht 
grundlegend verändert hat.  

Das Reich Kurosh des Großen bestand aus 20 Provinzen und war eines 
der ersten großen Weltreiche der Geschichte. Griechische Historiker be-
zeichneten dieses Reich als „Persien“.25 Es erstreckte sich von Karthago 
(Tunesien), über Ägypten, Äthiopien, dem gesamten Vorderen Orient (u.a. 
Israel), Babylon (Irak), verschiedene Länder aus dem Kaukasus und aus 
Zentralasien bis nach Afghanistan und Indien.  

Die Besonderheit des Reiches bestand nicht in der Größe des Territori-
ums oder der militärischen Stärke. Vielmehr war es die freiheitliche Staats-
philosophie, die Religionsfreiheit und die Toleranz gegenüber ethnischen 
und religiösen Minderheiten, die den Vielvölkerstaat zusammenhielt. Ob-
wohl die Provinzen einer zentralen Herrschaft unterstanden, waren diese 
selbständig genug und konnten nach ihrem Ritus leben. Insoweit wird die-
ses Reich auch als „Spitzenleistung der politischen Organisation“ bezeich-
net. Bei Ausgrabungen in Susa wie auch in Persepolis, den Zentren der 
____________________ 
 Ich verkünde heute, dass jeder Mensch frei ist, jede Religion auszuüben, die er 

möchte, und dort zu leben, wo er möchte, unter der Bedingung, dass er das Besitz-
tum anderer nicht verletzt. Jeder hat das Recht, den Beruf auszuüben, den er 
möchte, und sein Geld so auszugeben, wie er möchte, unter der Bedingung, dass 
er dabei kein Unrecht begeht. 

 Ich verkünde, dass jeder Mensch verantwortlich für seine eigenen Taten ist, und 
niemals seine Verwandten für seine Vergehen büßen müssen und niemand aus ei-
ner Sippe für das Vergehen eines Verwandten bestraft werden darf. Bis zu dem 
Tage, an dem ich mit dem Segen von Mazda herrsche, werde ich nicht zulassen, 
dass Männer und Frauen als Sklaven gehandelt werden, und ich verpflichte meine 
Staatsführer, den Handel von Männern und Frauen als Sklaven mit aller Macht zu 
verhindern. Sklaverei muss auf der ganzen Welt abgeschafft werden! Ich verlange 
von Mazda, dass er mir bei meinem Vorhaben und Aufgaben gegenüber den Völ-
kern von Iran, Babylon und den Ländern aus vier Himmelsrichtungen zum Erfolg 
verhilft”.  

25  Die Bezeichnung Persien geht auf Pars (bzw. Parsa/Perser), dem Land der Achai-
meniden, zurück. Diese schufen im 6. Jahrhundert v.Chr. ein erstes persisches 
Großreich. Dieses Großreich wurde von den Griechen als Persis genannt und be-
zeichnete die heutige Provinz Fars, die im Südwesten des heutigen Iran liegt. Das 
Land wurde jedoch von seiner eigenen Bevölkerung als Iran (eine Abkürzung des 
mittelpersischen Eran Schahr) bezeichnet, welches übersetzt das „Land der Arier“ 
bedeutet. Vgl. hierzu: Graf Joseph-Arthur de Gobineau, (aus dem französischen 
von Renate Nave’), Die Welt der Perser, 1971, S. 6; Josef Wiesehöfer, Das frühe 
Persien, Geschichte eines antiken Weltreichs, 2009, S. 9; Vesta Sarkhosh Curtis/ 
Sarah Stuart, Birth of Persian Empire: The Idea of Iran, Vol. I, 2005. 
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Macht, kamen hunderte verschiedener Kultgegenstände zum Vorschein, die 
ein Zusammenleben verschiedener religiösen Glaubensrichtungen und 
Praktiken bezeugen. In Persepolis wurden zudem Beschriftungen entdeckt, 
auf denen viele fremde Götter aufgelistet sind. Priester unterschiedlicher 
Religionen erhielten Unterstützung für ihre jeweiligen rituellen Tätigkeiten. 

In Susa lebten neben der einheimischen Bevölkerung und den Persern 
viele Babylonier, Ägypter, Juden und Griechen. Neben den Juden verfügten 
auch Zypern, Sizilien, Lycia und andere phönizische Stämme über halbau-
tonome Tempelgemeinden. Auch Araber, Caldäer, Äthiopier und Sakaer 
hatten ihre eigene lokale Regentschaft. Die hohen Positionen im Staatswe-
sen wurden zwar in erster Linie von den Persern besetzt, gleichzeitig hatten 
aber insbesondere in den eroberten Gebieten viele Nichtperser das Recht 
zum Zugang zu öffentlichen Ämtern. Ethnische und religiöse Minderheiten 
lebten in persönlichen Angelegenheiten wie Heirat oder Erbangelegenhei-
ten nach ihrem eigenen Ritus. Für finanzielle und materielle Streitigkeiten 
gab es teilweise spezielle Gerichtsbarkeiten, die von den Persern anerkannt 
wurden. 

Die Zentralverwaltung nahm nur wenig Einfluss auf religiöse Riten und 
Glaubensvorstellungen seiner Untertanen. Als Gegenleistung für Steuern 
und Militärdienste erhielten diese eigene Rechte innerhalb ihrer halbauto-
nomen Gemeinden. Auch Minderheiten wurden eigene Rechte zugestan-
den, um ihre kulturelle Identität zu wahren. Unabhängigkeitsbestrebungen 
wurden so im Ansatz bekämpft und nur wenige Völkergruppen versuchten, 
sich vom Reich gewaltsam zu lösen. Das Reich konnte so durch Ordnung 
und Frieden, durch ein Straßennetz von vielen tausend Kilometern, durch 
eine gemeinsame Währung und durch einheitliche Maßeinheiten den Han-
del und die Produktion fördern und erlebte einen Anstieg des Wohlstands. 
Minderheitenrechte spielten insofern bereits im Reich Kurosh des Großen 
(558-530 v.Chr.) eine wesentliche Rolle, um ein Gemeinwesen, welches aus 
unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Sprachen bestand, zusammen-
zuhalten und zu Wohlstand zu führen. 

Im Unterschied zu diesem System der Zentralverwaltung, lebten die 
Menschen im antiken Griechenland in Stadtstaaten. Jeder Stadtstaat bildete 
unabhängig von einer zentralen Führung eine eigene Gemeinschaft und 
hatte sein eigenes Recht. Dieses Recht wurde nicht von einer Zentralver-
waltung mitbestimmt und verteidigt, sondern musste selbst in Kriegen ver-
teidigt werden. Außerhalb des eigenen Stadtstaates war man häufig recht-
los. Eine zentrale Führung, unter denen Minderheiten ihren Platz finden 
konnten, gab es nicht.  
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In Zeiten des Römischen Reiches bildete sich durch die zahlreichen gro-
ßen Eroberungen widerum eine Gesellschaft heraus, die aus religiösen, 
sprachlichen und ethnischen Minderheiten bestand. Zwar wurde politisch 
das Ziel verfolgt, die heterogenen Gruppen durch eine einheitliche Sprache 
(lateinisch) und eine tolerante Religion zu einer homogenen Gesellschaft zu 
formen.26 Dieses Ziel konnte jedoch nicht erreicht werden, da die Vielzahl 
unterschiedlicher Völkergruppen keine gleichen Rechte hatte und die da-
maligen Herrscher es nicht ernsthaft versuchten, diese in einem Staat ge-
meinsam und gleichberechtigt zusammenzuführen. Obwohl viele Minder-
heiten trotz einer gewissen Anpassung ihre Identität und ihre spezifischen 
Besonderheiten bewahren konnten,27 gab es im Römischen Reich daher kei-
nen Raum für Minderheitenschutz und Menschenrechtserklärungen.  

2. Der Nürnberger und Augsburger Religionsfriede (1532-1555) 

Erste wissenschaftliche Untersuchungen zum völkerrechtlichen Minderhei-
tenschutz erfolgten zwar erst im 19. Jahrhundert, in der Völkerrechtspraxis 
spielte jedoch der religiöse Minderheitenschutz bereits wieder im 16. und 
17. Jahrhundert eine große Rolle.  

Im 16. Jahrhundert war das Feudalsystem im Zuge der Reformation auf-
grund der Spaltung der Konfessionen mit großen religiösen Minderheiten-
problemen konfrontiert.28 Durch die Reformation entstanden Gebiete, in 
denen sich die katholischen und protestantischen Konfessionen gegenüber-
standen. Aus dieser Lage heraus wurden folglich viele zwischenstaatliche 
Verträge geschlossen, um die entstandenen Konflikte zwischen den Kon-
fessionen zu beseitigen und den Frieden wiederherzustellen.  

An zeitlich erster Stelle des religiösen Minderheitenschutzes ist in die-
sem Zusammenhang der Nürnberger Religionsfriede vom 23. Juli 1532 zu 
erwähnen, in dem zwischen Kaiser Karl V. und den Protestanten ein Frie-
densvertrag geschlossen wurde.29 In diesem Vertrag vereinbarten die 
____________________ 
26  Gilbert H. Gornig, Die Definition des Minderheitenbegriffs, 2001, S. 21. 
27  Vgl.: Gilles Despeux, Die Anwendung des völkerrechtlichen Minderheitenrechts 

in Frankreich, 1999, S. 13. 
28  Sarah Pritchard, Der völkerrechtliche Minderheitenschutz: historische und neuere 

Entwicklungen, 2001, S. 51. 
29  Vgl. hierzu: Gilbert H. Gornig, Die Definition des Minderheitenbegriffs, 2001, S. 

21; Otto Kimminich, Regelungen der Minderheiten- und Volksgruppenprobleme 
in der Vergangenheit, in: Wittman, Fritz / Bethlen, Stefan Graf (Hrsg.), 1980, S. 
37ff. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

A. Entwicklungsgeschichte des Minderheitenschutzes 
 

39 

Parteien eine gegenseitige Friedensgarantie für den konfessionellen Besitz-
stand. Hierdurch wurde das Wormser Edikt, das die Protestanten in die Acht 
(von althochdeutsch: ahta = Verfolgung) erklärt hatte, außer Kraft gesetzt 
und ihre Verfolgung eingestellt.30  

Ein weiterer Friedensvertrag zum Schutz religiöser Minderheiten war der 
Augsburger Religionsfriede vom 25. September 1555, der zwischen Ferdi-
nand I. und den Reichsständen geschlossen wurde. Darin vereinbarten die 
Parteien das Prinzip der Toleranz hinsichtlich der Konfessionen der Reichs-
stände, welches jedoch noch keine rechtliche Gleichberechtigung zwischen 
den Konfessionen gewährleistete. Der Augsburger Religionsfriede enthielt 
den Grundsatz „cuius regio eius religio“ (übersetzt: wessen Land dessen 
Religion). Dieses Rechtsprinzip, welches als ius reformandi bezeichnet 
wurde,31 bedeutete, dass jeder Landesherr das Recht hatte, seine Religion 
frei zu wählen und von seinen Untertanen zu fordern, seine Religion anzu-
nehmen. Die Religionsfreiheit bezog sich somit nur auf die Reichsstände, 
so dass den Untertanen nicht das Recht gewährt wurde, ihre Religion frei 
zu bekennen und auszuüben. Andersgläubigen Untertanen blieb daher nur 
die Möglichkeit zu konvertieren oder in einem Land ihres Glaubens auszu-
wandern.32 

3. Der Westfälische Friede (1648) 

Mit dem Westfälischen Friede wurde der dreißigjährige Krieg, der sich von 
einem innerstaatlichen Konflikt zu einem gesamteuropäischen Krieg entwi-
ckelte, beendet.33 Auslöser dieses Religionskrieges war die Nichteinhaltung 
der Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens und die Einschrän-
kung der Protestanten in ihrer Religionsfreiheit. Aufgrund machtpolitischer 
Erwägungen war ein Friede zwischen den religiösen Konfessionen zunächst 
nicht möglich. Erst nach langjährigen Kämpfen und Hungersnöten und 
nachdem die wirtschaftlichen Ressourcen der Parteien vollkommen ausge-
schöpft waren, kam es zum Westfälischen Friede von 1648.34 

____________________ 
30  Gilbert H. Gornig, Die Definition des Minderheitenbegriffs, 2001, S. 21. 
31  Gilbert H. Gornig, Die Definition des Minderheitenbegriffs, 2001, S. 22. 
32  Vgl. hierzu: Rainer Hofmann, Religion und Minderheitenschutz, in: Zimmermann, 

Andreas (Hrsg.), Religion unter Internationales Recht, Berlin, 2006, S. 159. 
33  Vgl. hierzu: Holger Scheel, Die Religionsfreiheit im Blickwinkel des Völker-

rechts, des islamischen und ägyptischen Rechts, 2007, S. 22. 
34  Vgl. hierzu: Rainer Hofmann, Religion und Minderheitenschutz, in: Zimmermann, 

Andreas (Hrsg.), Religion unter Internationales Recht, Berlin, 2006, S. 159. 
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Dieser bestand aus zwei Friedensverträgen, die jeweils an verschiedenen 
Orten ausgehandelt wurden. Die Verhandlungen zwischen dem Kaiser und 
Schweden fanden in Osnabrück statt und führten zum Osnabrücker Frie-
densvertrag (Instrumentum Pacis Osnabrugense, IPO). Die Vertragsver-
handlungen zwischen dem Kaiser und Frankreich hingegen wurden in 
Münster geführt, wodurch der Münstersche Friedensvertrag zustande kam 
(Instrumentum Pacis Monasteriense, IPM). Beide Verträge wurden am 24. 
Oktober 1648 von den jeweiligen Vertragsparteien unterschrieben.  

Der Osnabrücker Friedensvertrag, der insbesondere für die Angehörigen 
von Minderheiten bedeutsam war, enthielt Bestimmungen über Gebietsab-
tretungen, Entschädigungen sowie Regelungen über die Gleichbehandlung 
der Konfessionen. Er besagt in Art. XVII § 5 IPO, dass die Parteien ver-
pflichtet sind, vorgenannte Bestimmungen zu beachten und die Gleichbe-
rechtigung der Konfessionen zu gewährleisten.35  

In Art. V § 1 IPO wird zunächst die Gültigkeit des Augsburger Religi-
onsfriedens bestätigt. Zudem bestimmt dieser die Gleichberechtigung zwi-
schen den Ständen der katholischen und der lutherischen Konfessionen, so-
weit nicht eine spezielle Regelung bereits im Augsburger Religionsfriede 
bzw. in diesem Vertrag enthalten ist. Art. V § 30 IPO beinhaltet den Grund-
satz der ius reformandi, der auch bereits im Augsburger Religionsfrieden 
verankert worden war.36 Allerdings wurde dieser Grundsatz insoweit geän-
dert, als dass die Untertanen katholischer Stände, die bereits im Jahr 1624 
(sog. Normaljahresregelung) faktisch der lutherischen oder reformierten 
Konfession angehörten, das Recht erhielten, ihre Religion frei zu bekennen 
und auszuüben.37 Die Landesherren waren von daher verpflichtet diesen 
Untertanen das Recht auf freie Religionsausübung im öffentlichen und im 
privaten Bereich zu gewähren.  

Art. V § 35 IPO enthielt das Verbot andersgläubige Untertanen aufgrund 
ihrer Glaubensbekenntnisse zu benachteiligen und gewährleistete diesen 
Gleichheit im Handel, Gewerbe und im bürgerlichen Rechtsverkehr. Dieser 
Gleichbehandlungsgrundsatz gewährleistete jedoch nicht eine individuelle 
Religionsfreiheit im eigentlichen Sinne.38 Vielmehr ging es um die 

____________________ 
35  Rainer Grote, Die Religionsfreiheit im Spiegel, 2001, S. 5. 
36  Vgl. hierzu: Antje von Ungern-Sternberg, Religionsfreiheit in Europa, 2008, S. 

8ff.  
37  Gilbert H. Gornig, Die Definition des Minderheitenbegriffs, 2001, S. 22. 
38  Vgl. hierzu: Rainer Grote, Die Religionsfreiheit im Spiegel, 2001, S. 6; Christoph 

Link, Die Bedeutung des Westfälischen Friedens in der deutschen Verfassungs-
entwicklung, JZ 1998, S. 1 (5). 
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Herstellung eines vertraglichen Ausgleichs zwischen den Konfessionen. 
Ziel des Westfälischen Friedens war es somit vor allem die christliche Glau-
bensgemeinschaft wieder zusammenzuführen, wobei jedoch für die Ver-
tragsparteien bereits abzusehen war, dass eine Wiedervereinigung der Kon-
fessionen unter den herrschenden Umständen nicht möglich war.39 

Andersgläubige Untertanen, die nach der Verkündung des Westfälischen 
Friedens zu einem anderen Glauben konvertierten, wurden zwar nach Art. 
V § 34 IPO geduldet, dem Landesherren stand jedoch weiterhin das Recht 
zu, sie zur Auswanderung zu zwingen.40 Umgekehrt hatten Andersgläubige 
nach Art. V § 36 IPO das Recht in einem Land ihres Glaubens auszuwan-
dern, (sog. ius emigrandi) und ihren Besitzstand mitzunehmen oder zu ver-
äußern. Des Weiteren statuiert Art. VII IPO, dass alle Rechte aus diesem 
Vertrag sowie aus dem Augsburger Religionsfrieden auch für die reformier-
ten (darunter die Calvinisten) Konfessionen Anwendung finden. Somit wur-
den im Reich, die römisch-katholische, die lutherische und die reformierte 
Konfession anerkannt und rechtlich gleichgestellt.  

Der Westfälische Friede leistete daher einen erheblichen Beitrag für die 
Entstehung des heutigen modernen Völkerrechts. Erstmals wurden auf ei-
ner Friedenskonferenz Verhandlungen mit allen wichtigen Herrschern aus 
Europa geführt. Ergebnis dieser Verhandlungen war die politische Unab-
hängigkeit und Eigenständigkeit der neuen Territorialstaaten. Des Weiteren 
wird der Westfälische Friede durch die Gewährleistung der Gleichberech-
tigung der Konfessionen als Ursprung des völkerrechtlichen Minderheiten-
schutzes auf europäischer Ebene gewertet.41 

4. Der Schutz ethnischer Minderheiten durch die Wiener Schlussakte  
(1815) 

Die Schlussakte des Wiener Kongresses vom 09. Juni 1815 gilt als erste 
völkerrechtliche Minderheitenschutzbestimmung zugunsten nationaler 
____________________ 
39  Vgl. hierzu: Martin Heckel, Der Westfälische Friede als Instrument internationaler 

Friedenssicherung und religiös-weltanschaulicher Koexistenzordnung, JuS 1988, 
S. 340.  

40  Rainer Grote, Die Religionsfreiheit im Spiegel, 2001, S. 7. 
41  Vgl. hierzu: Sarah Pritchard, Der völkerrechtliche Minderheitenschutz: historische 

und neuere Entwicklungen, 2001, S. 52; Otto Kimminich, Regelungen der Min-
derheiten- und Volksgruppenprobleme in der Vergangenheit, in: Wittman, Fritz / 
Bethlen, Stefan Graf (Hrsg.), Volksgruppenrecht: Ein Beitrag zur Friedenssiche-
rung, 1980, S. 38. 
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Minderheiten.42 Gemäß Art. 1 Abs. 2 der Wiener Schlussakte verpflichteten 
sich die Vertragsstaaten Preußen, Österreich und Russland ihren polnischen 
Untertanen eine nationale Vertretung und nationale Einrichtungen zu ge-
währen. Die Minderheitenschutzbestimmungen der Wiener Schlussakte be-
schränkten sich daher nicht ausschließlich auf den Schutz religiöser Min-
derheiten, sondern erweiterten den Minderheitenschutz auch auf nationale 
und ethnische Minderheiten. Insoweit gewährleistete die Schlussakte die 
Gleichstellung der Minderheiten bei der Ausübung ihrer bürgerlichen und 
politischen Rechte.  

Die nationalen Minderheitenschutzbestimmungen der Schlussakte wirk-
ten sich auch auf andere Abkommen aus. Daher enthielten auch der Pariser 
Vertrag vom 30. März 1856 und der Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 
sowohl Bestimmungen hinsichtlich religiöser Minderheiten wie auch Rege-
lungen zum Schutz nationaler Minderheiten.43 Der Berliner Vertrag be-
stimmte, dass Bulgarien, Montenegro, Serbien und Rumänien als vom Os-
manischen Reich unabhängige Staaten anerkannt wurden. Im Gegenzug 
verpflichteten sich die neu errichteten Staaten ihren Bürgern die freie Aus-
übung ihrer Religion zu garantieren. Zudem sollten allen Bürgern unabhän-
gig von der Religionszugehörigkeit gleiche, bürgerliche und politische 
Rechte hinsichtlich des Zugangs zu öffentlichen Diensten, Ämtern und der 
Berufsausübung gewährt werden.44 Auch wurde den Glaubensgemein-
schaften das Recht zugestanden religiöse Einrichtungen zu etablieren.  

Durch die Bestimmungen des Berliner Vertrages wird deutlich, dass der 
Gewährleistungsumfang der Religionsfreiheit sich in mehrfacher Hinsicht 
veränderte. Die Religionsfreiheit der Angehörigen aller Glaubensbekennt-
nisse und die Gleichberechtigung aller Bekenntnisse, darunter auch musli-
mische und jüdische Glaubensrichtungen, die bisher in internationalen Ab-
kommen keine Beachtung fanden, wurden vertraglich festgelegt.45 Daher 
entwickelte sich die Religionsfreiheit zu einem universalen Prinzip, wel-
ches von den Vertragsstaaten anerkannt wurde. Zudem enthielt der Berliner 

____________________ 
42  Dieter Blumenwitz, Minderheiten- und Volksgruppenrecht: Aktuelle Entwick-

lung, 1992, S. 36. 
43  Rainer Hofmann, Religion und Minderheitenschutz, in: Zimmermann, Andreas 

(Hrsg.), Religion unter Internationales Recht, Berlin, 2006, S. 162. 
44  Vgl. hierzu: Sarah Pritchard, Der völkerrechtliche Minderheitenschutz: historische 

und neuere Entwicklungen, 2001, S. 56; Erich H. Pircher, Der vertragliche Schutz 
ethnischer, sprachlicher und religiöser Minderheiten im Völkerrecht, 1979, S. 58, 
59. 

45  Rainer Grote, Die Religionsfreiheit im Spiegel, 2001, S. 18f.  
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Vertrag nicht nur die Gewährleistung der individuellen Religionsausübung, 
sondern erkannte auch zum Teil Kollektivrechte an.  

Die Minderheitenbestimmungen der Wiener Schlussakte, des Berliner 
Vertrages sowie anderen völkerrechtlichen Verträgen des 19. Jahrhunderts 
enthielten jedoch zahlreiche Defizite. Zum einen war der Gewährleistungs-
umfang der Religionsfreiheit nicht hinreichend bestimmt und es fehlte an 
einer genauen Regelung hinsichtlich möglicher Einschränkungen der ga-
rantierten Religionsfreiheit.46  

Zum anderen wurde kein Kontroll- und Streitbeilegungsmechanismus 
geschaffen, um die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen zu über-
wachen. Daher war die Durchsetzung der Minderheitenschutzbestimmun-
gen ausschließlich durch Intervention auf diplomatischer Ebene möglich.47 
Die europäischen Großmächte intervenierten zum Schutz religiöser Min-
derheiten daher nur, wenn dies jeweils in ihrem politischen Machtinteresse 
lag.  

Ein weiterer Mangel der multilateralen Verträge des 19. Jahrhunderts be-
stand darin, dass die Gewährleistung der Religionsfreiheit nur den neu ent-
standenen europäischen Staaten, als Voraussetzung für ihre völkerrechtli-
che Anerkennung, sowie dem Osmanischen Reich, der sich in einer poli-
tisch und militärisch unterlegenen Position befand, auferlegt wurden.48 Für 
die anderen europäischen Mächte galten die Bestimmungen zum Schutz re-
ligiöser Minderheitenrechte nicht. Daher sahen die betroffenen Vertrags-
staaten die Minderheitenschutzbestimmungen als eine Einschränkung ihrer 
Souveränität an. Aufgrund der einseitigen vertraglichen Verpflichtungen 
und der selektiven Vorgehensweise konnte das Recht auf humanitäre Inter-
vention trotz der Interventionspraxis der Staaten zum Schutz religiöser Min-
derheiten nicht den Status eines Völkergewohnheitsrechts erlangen. 

____________________ 
46  Rainer Grote, Die Religionsfreiheit im Spiegel, 2001, S. 21. 
47  Holger Scheel, Die Religionsfreiheit im Blickwinkel des Völkerrechts, des islami-

schen und ägyptischen Rechts, 2007, S. 25. 
48  Rainer Grote, Die Religionsfreiheit im Spiegel, 2001, S. 22. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Erster Teil: Schutz religiöser Minderheiten im Völkerrecht 

44 

II. Der Minderheitenschutz zwischen den beiden Weltkriegen 

1. Die Vorschläge von Wilson 

Das erste internationale Minderheitenschutzsystem entstand nach dem Ers-
ten Weltkrieg im Rahmen des Völkerbundes.49 Um dieses System zu ent-
wickeln, unterbreitete der amerikanische Präsident Wilson im Jahre 1919 
dem Völkerbund zwei Satzungsentwürfe, die vorsahen, dass die Aufnahme 
neuer Staaten in den Völkerbund von der Bedingung abhängen sollte, den 
Schutz aller ethnischen und nationalen Minderheiten zu gewährleisten.50 In 
seinem dritten Satzungsentwurf setzte er sich sogar dafür ein, dass alle Staa-
ten als Voraussetzung für die Aufnahme in den Völkerbund diese Minder-
heitenschutzbestimmungen für ihr Territorium anerkennen und anwenden 
sollten. Zudem enthielt der Entwurf einen allgemeinverbindlichen Artikel 
zur Religionsfreiheit, wonach alle Mitglieder des Völkerbundes die Religi-
onsfreiheit und die rechtliche Gleichstellung aller Bürger unabhängig von 
ihrer Religionszugehörigkeit garantieren sollten.  

Diese Entwürfe fanden jedoch in dieser Form keine Zustimmung der 
Völkergemeinschaft und wurden daher nicht in die endgültige Fassung der 
Völkerbundsatzung verankert. Die Siegerstaaten des Ersten Weltkrieges 
lehnten es, unter Berufung auf ihre staatliche Souveränität ab, solche Ver-
pflichtungen des Minderheitenschutzes zu übernehmen.  

2. Regelungen im Rahmen der Pariser Friedenskonferenz von 1919/1920 

Das Minderheitenschutzsystem des Völkerbundes entwickelte sich daher 
aus einer Reihe von multi- und bilateralen Verträgen, die durch einseitige 
Erklärungen der neu errichteten Staaten vervollständigt wurden. Insoweit 
kam es auf der Pariser Friedenskonferenz, die vom 18. Januar 1919 bis zum 
21. Januar 1920 andauerte, zum Abschluss von multilateralen Minderhei-
tenschutzverträgen51 zwischen den Alliierten Mächten und ihren 
____________________ 
49  Rainer Hofmann, Menschenrechte und der Schutz nationaler Minderheiten, 

ZaöRV 65 (2005) S. 589. 
50  Vgl.: Dieter Blumenwitz, Minderheiten- und Volksgruppenrecht: Aktuelle Ent-

wicklung, 1992, S. 37. 
51  Bei diesen handelte es sich um den Vertrag von Versailles mit Polen vom 28. Juni 

1919, den Vertrag von St. Germain-en-Laye mit dem serbisch-kroatisch-sloweni-
schen Staat vom 10. September 1919, den Vertrag von St. Germain-en-Laye mit 
der Tschechoslowakei vom 10. September 1919, den Vertrag von Paris mit 
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Verbündeten (Vereinigten Staaten, Vereinigte Königreich, Frankreich, Ita-
lien, Japan) als Partei auf der einen Seite und den neu entstandenen bzw. 
den aufgrund der territorialen Verschiebungen vergrößerten Staaten (Polen, 
Tschechoslowakei, Serbien, Rumänien und Griechenland) als Partei auf der 
anderen Seite.  

Unabhängig hiervon beinhalteten die Friedensverträge52 in gesonderten 
Kapiteln Bestimmungen zum Schutz religiöser, nationaler und ethnischer 
Minderheiten, welche den besiegten Staaten (Österreich, Ungarn, Bulgarien 
und Türkei) auferlegt wurden. Nur Deutschland wurde hiervon ausgenom-
men. Zudem wurden einige bilaterale Verträge53 mit Minderheitenschutz-
verpflichtungen abgeschlossen. Der Vertrag zwischen Finnland und Schwe-
den über die Aland Inseln enthielt beispielsweise dabei die umfassendsten 
Regelungen hinsichtlich des Schutzes von Minderheiten.  

Diese Verträge wurden ergänzt durch die Abgabe von einseitigen Min-
derheitenschutzerklärungen seitens der neu entstandenen bzw. der erweiter-
ten Staaten gegenüber dem Völkerbund. Die Abgabe solcher Erklärungen 
war Voraussetzung für den Beitritt in den Völkerbund, so dass die Staaten 
Albanien, Litauen, Lettland, Estland und der Irak vor dem Völkerbundsrat 
entsprechende Minderheitenschutzerklärungen abgaben. Der Ständige In-
ternationale Gerichtshof stellte in diesem Zusammenhang in seinem Gut-
achten zur Frage der Minderheitenschulen in Albanien vom 06. April 1935 

____________________ 
Rumänien vom 09. Dezember 1919 sowie den Vertrag von Sévres mit Griechen-
land vom 10. August 1920, der durch den Vertrag von Lausanne vom 24. Juli 1923 
ersetzt wurde. Vgl. hierzu: Rainer Hofmann, Minderheitenschutz in Europa, Völ-
ker- und staatsrechtliche Lage im Überblick, 1995, S. 17. 

52  Zu den genannten Friedensverträgen gehören der Vertrag von St. Germain-en-
Laye mit Österreich vom 10. September 1919, der Vertrag von Neuilly-sur-Seine 
mit Bulgarien vom 27. November 1919 und der Vertrag von Trianon mit Ungarn 
vom 4. Juni 1920. 

53  Zu bezeichnen sind etwa der Vertrag zwischen Polen und der freien Stadt Danzig 
hinsichtlich der polnischen Einwohner in Danzig vom 09. November 1920, der 
Vertrag zwischen Finnland und Schweden über den Aland Inseln über die schwe-
dischsprachige Bevölkerung vom 27. Juni 1921, die Konvention zwischen 
Deutschland und Polen betreffend der deutschen Minderheit in Oberschlesien vom 
15. Mai 1922, der Vertrag zwischen Österreich und der Tschechoslowakei zu den 
Sudetengebieten vom 07. Juni 1920, der Vertrag zwischen Finnland und der Sow-
jetunion bezüglich finnischer Bevölkerung in Ostkarelien vom 14. Oktober 1920, 
sowie der Vertrag zwischen den Alliierten und Litauen zum Memelgebiet vom 08. 
Mai 1924.  
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fest, dass diesen abgegebenen Erklärungen eine völkerrechtliche Bindungs-
wirkung zukommt, wie sie auch bei völkerrechtlichen Verträgen besteht.54  

Das Minderheitenschutzsystem orientierte sich inhaltlich weitgehend an 
dem Vertrag von Versailles mit Polen vom 28. Juni 1919, welcher als erster 
der aufgeführten Verträge abgeschlossen wurde. Dieser diente als Vorbild 
für alle folgenden Minderheitenschutzverträge, minderheitenschützende 
Klauseln der Friedensverträge und sämtlicher Minderheitenschutzerklärun-
gen.55 In Art. 2 Abs. 1 des Vertrages von Versailles mit Polen verpflichtete 
sich Polen, „allen Einwohnern ohne Unterschied der Geburt, der Staatsan-
gehörigkeit, der Sprache und der Religion einen vollkommenen und umfas-
senden Schutz ihres Lebens und ihrer Freiheit zu gewähren“.56 Weiterhin 
bestimmte Art. 2 Abs. 2, dass alle Einwohner Polens das Recht auf freie 
private und öffentliche Ausübung jeden Bekenntnisses, jeder Religion oder 
Weltanschauung haben. Dieses Recht durfte nur aufgrund der öffentlichen 
Ordnung eingeschränkt werden. Art. 7 Abs. 1 beinhaltete ein allgemeines 
Diskriminierungsverbot. Zudem wurden allen polnischen Staatsangehöri-
gen, ohne Rücksicht auf ihre ethnische, sprachliche oder religiöse Merk-
male, die gleichen bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte zuerkannt.57 
Insbesondere durften diese gemäß Art. 7 Abs. 2 nicht aufgrund ihrer spezi-
fischen Merkmale bei der Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie bei der 
Ausübung verschiedener Berufe benachteiligt werden.  

Art. 7 Abs. 4, Art. 8 und Art 9 dieses Minderheitenschutzvertrages bein-
halteten spezielle Bestimmungen zum Schutz von Minderheiten und garan-
tierte ihnen auch zum Teil Sonderrechte. Art. 7 Abs. 4 legte fest, den fremd-
sprachigen Staatsangehörigen angemessene Erleichterungen im Rahmen 
des schriftlichen oder mündlichen Gebrauchs ihrer Sprache vor den Gerich-
ten zu gewähren. Nach Art. 8 sollten polnische Staatsangehörige, die zu 
____________________ 
54  Christian Scherer-Leydecker, Minderheiten und sonstige ethnische Gruppen: Eine 

Studie zur kulturellen Identität im Völkerrecht, 1997, S. 36. 
55  Dieter Blumenwitz, Minderheiten- und Volksgruppenrecht: Aktuelle Entwick-

lung, 1992, S. 38; Georg H. Erler, Das Recht der nationalen Minderheiten, 1931, 
S. 130. 

56  Der englische Vertragstext des Art. 2 lautet: Polish government pledged itself to 
"total and complete protection of life and freedom of all people regardless of their 
birth, nationality, language, race or religion".  

57  Vgl.: Dieter Blumenwitz, Minderheiten- und Volksgruppenrecht: Aktuelle Ent-
wicklung, 1992, S. 38; Rainer Hofmann, Religion und Minderheitenschutz, in: 
Zimmermann, Andreas (Hrsg.), Religion unter Internationales Recht, Berlin, 2006, 
S. 162ff; Hugo Wintgens, Der völkerrechtliche Schutz der nationalen, sprachlichen 
und religiösen Minderheiten, in: F. Stier-Stomlo (Hrsg.), Handbuch des Völker-
rechts, Band 2, 1930, S. 234.  
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einer ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheit gehören, „die 
gleiche Behandlung und die gleichen rechtlichen und tatsächlichen Sicher-
heiten erfahren, wie die übrigen polnischen Staatsangehörigen“. Darüber 
hinaus wurde ihnen das Recht eingeräumt „auf ihre Kosten religiöse oder 
soziale Einrichtungen sowie unter anderem Schulen zu errichten, zu leiten 
und ihre Religion frei auszuüben“.58 Daneben garantierte die polnische Re-
gierung in Art. 9 Abs. 1 in Bezirken mit überproportional fremdsprachigen 
Einwohnern die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um in den Grund-
schulen den fremdsprachigen Staatsangehörigen ein Unterricht in ihrer ei-
genen Sprache zu gewährleisten.  

Diese Minderheitenschutzbestimmungen haben nach innerstaatlichem 
Recht den Rang von Verfassungsbestimmungen, so dass entgegenstehende 
Rechtsnormen keine Wirkung entfalten konnten.59 Die vertraglichen Ver-
pflichtungen konnten nur mit Zustimmung der Mehrheit des Rates abgeän-
dert werden.60 

3. Minderheitenschutz und der Völkerbund  

Einer der wichtigsten Neuerungen des Minderheitenschutzsystems bestand 
darin, dass die Minderheitenschutzverpflichtungen unter die Garantie des 
Völkerbundes gestellt wurden.61 Danach konnte der Völkerbund die Ein-
haltung und Umsetzung dieser vertraglichen Verpflichtungen überwachen. 
Jedes Mitglied des Völkerbundsrates hatte das Recht, den Rat auf eine be-
stehende oder drohende Verletzung des Vertrages hinzuweisen. In einem 
solchen Fall war der Rat ermächtigt, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen 
und die erforderlichen Weisungen zu erteilen. Bei Meinungsverschieden-
heiten über Rechts- und Tatfragen hinsichtlich der Anwendung und Ausle-
gung von Minderheitenschutzbestimmungen konnte der Ständige Internati-
onale Gerichtshof (StIGH) angerufen werden.62 Das Urteil des StIGH war 

____________________ 
58  Sarah Pritchard, Der völkerrechtliche Minderheitenschutz: historische und neuere 

Entwicklungen, 2001, S. 81. 
59  Rainer Grote, Die Religionsfreiheit im Spiegel, 2001, S. 24. 
60  Vgl. hierzu: Christoph Gütermann, Das Minderheitenschutzverfahren des Völker-

bundes, 1979, S. 24; Erich H. Pircher, Der vertragliche Schutz ethnischer, sprach-
licher und religiöser Minderheiten im Völkerrecht, 1979, S.79. 

61  Vgl. hierzu: Christian Scherer-Leydecker, Minderheiten und sonstige ethnische 
Gruppen: Eine Studie zur kulturellen Identität im Völkerrecht, 1997, S. 40; Arthur 
Balogh, Der internationale Schutz der Minderheiten, 1928, S. 211. 

62  Rainer Grote, Die Religionsfreiheit im Spiegel, 2001, S. 25. 
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eine für die Parteien endgültige Entscheidung und hatte eine bindende Wir-
kung.63 Die Angehörigen von Minderheiten hatten selbst jedoch nicht das 
Recht den StIGH anzurufen. Allerdings wurde vom Sekretariat des Völker-
bundes ein Petitionsverfahren entwickelt, wonach die Minderheitenangehö-
rigen ihre Beschwerde beim Völkerbundsrat einreichen konnten.64 Dieses 
Verfahren war in den Verträgen jedoch nicht vorgesehen, sondern wurde 
vom Völkerbund ausgearbeitet und fand seine Grundlage in Beschlüssen 
und Resolutionen des Völkerbundsrats.  

Nach Einreichung der Petition wurde vom Sekretariat des Völkerbundes 
geprüft, ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen vorlagen. Die Erschöpfung 
des innerstaatlichen Rechtswegs galt hierbei nicht als Bedingung für die 
Zulässigkeit der Petition.65 Lagen die Zulässigkeitsvoraussetzungen vor, 
wurde die Petition an den betroffenen Staat und die Ratsmitglieder weiter-
geleitet. Daraufhin wurde die Petition mit der Stellungnahme des betroffe-
nen Staates an ein Komitee überreicht, welches aus einem Ratspräsidenten 
und zwei von ihm ernannten Ratsmitgliedern bestand und sich mit dieser 
Angelegenheit zu befassen hatte.66  

Das Komitee konnte die Minderheitenpetition zurückweisen oder ver-
suchte zu vermitteln, indem es mit dem betroffenen Staat Verhandlungen 
führte, um einvernehmliche Ergebnisse zu finden. War das Komitee mit 
seinen Vermittlungen nicht erfolgreich, so wurde die Petition an den Rat 
zurückgewiesen. Der Völkerbundsrat als Gesamtheit befasste sich jedoch 
nur dann erneut mit dem Fall, wenn eines seiner Mitglieder die Petition auf-
griff.  

Das eingerichtete Minderheitenschutzsystem unter der Ägide des Völ-
kerbundes hat sich jedoch nicht bewährt. Mit Ausnahme des Vertrages zwi-
schen Finnland und Schweden über die Aland Inseln vom 27. Juni 1921, 
der noch fortbesteht, gelten alle sonstigen Minderheitenschutzverpflichtun-
gen von damals aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen im Minder-
heitenschutzrecht und des Wegfalls des Völkerbundes als obsolet und sind 

____________________ 
63  Vgl. hierzu: Christoph Gütermann, Das Minderheitenschutzverfahren des Völker-

bundes, 1979, S. 24. 
64  Vgl.: Dieter Blumenwitz, Minderheiten- und Volksgruppenrecht, Aktuelle Ent-

wicklung, 1992, S. 39; Christian Scherer-Leydecker, Minderheiten und sonstige 
ethnische Gruppen: Eine Studie zur kulturellen Identität im Völkerrecht, 1997, S. 
40. 

65  Sarah Pritchard, Der völkerrechtliche Minderheitenschutz: historische und neuere 
Entwicklungen, 2001, S. 86. 

66  Dirk Engel, Die sprachenrechtliche Situation der Angehörigen von Minderheiten 
im Völkerrecht, 2002, S. 41.  
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daher nicht mehr anwendbar.67 Bereits während der Vertragsverhandlungen 
erbrachten einige der belasteten Staaten (Polen, Rumänien, Tschechoslowa-
kei und Griechenland) Einwände gegen die einseitige Auferlegung von 
Minderheitenschutzverpflichtungen. Sie begehrten nicht ganz zu Unrecht 
die allgemeinverbindliche Verankerung eines Minderheitenschutzes für alle 
Mitglieder des Völkerbundes. Zudem betrachteten sie die vertraglichen 
Verpflichtungen als eine ungerechtfertigte Souveränitätseinschränkung in 
ihre inneren Angelegenheiten.68 Diese geltend gemachten Einwände der be-
lasteten Staaten wurden jedoch nicht berücksichtigt. Als Begründung wurde 
vor allem angeführt, dass in den betroffenen Staaten besondere Umstände 
vorliegen, so dass einseitig auferlegte Minderheitenschutzverpflichtungen 
gerechtfertigt seien. Im Übrigen wurde argumentiert, dass eine Intervention 
in die inneren Angelegenheiten der Staaten nicht vorliege, da nicht die alli-
ierten Mächte über ein Kontrollrecht verfügten, sondern vielmehr das Kon-
troll- und Überwachungssystem vom Völkerbund veranlasst sei.  

Diese Konflikte führten im Laufe der Zeit zu einer Missbilligung der aus-
gehandelten Minderheitenschutzverträge. Daher waren immer weniger der 
betroffenen Staaten bereit, die Verträge zu beachten und umzusetzen. Auch 
fehlte es an dem Willen sowie der Kompetenz des Völkerbundes die ver-
traglichen Verpflichtungen durchzusetzen.69 Am 13. September 1934 er-
klärte schließlich der polnische Delegierte Beck vor der 15. Bundesver-
sammlung des Völkerbundes: „Da sich die Einführung eines allgemeinen 
Systems des Minderheitenschutzes noch immer in der Schwebe befindet, ist 
meine Regierung vom heutigen Tage an gezwungen, alle Zusammenarbeit 
mit den internationalen Organisationen in der Frage der Überwachung der 
Anwendung des Systems des Minderheitenschutzes durch Polen zu verwei-
gern“.70 Deutschland beanstandete zudem, dass die Friedensverträge von 
Versailles und St. Germain das Selbstbestimmungsrecht der deutschen 
Volksgruppen verletzt hätten. Mit der deutsch-polnischen Minderheitener-
klärung vom 05. November 1937 wurde der sog. „Mustervertrag“ mit Polen 
beseitigt. Damit endete das Minderheitenschutzsystem der Völkerbundära.  
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